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nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs172
, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalselcretärs; 

2. fordert die Staaten und die internationale Gemein
schaft nachdrücklich auf, die in der Erklärung über die Rechte 
von Personen, die nationalen oder ethnischen. religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören, festgelegten Rechte von 
Angehörigen nationaler oder ethnischer, religiöser und 
sprachlicher Minderheiten zu fördern und zu schützen, 
namentlich indem sie ihnen die volle Teilhabe an anen 
Aspekten des politischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen 
und kulturellen Lebens der Gesellschaft sowie am wirt
schaftlichen Fortschritt und an der Entwicklung ihres Landes 
erleichtern ; 

3. fordert die Staaten nachdracklich auf, nach Bedarf alle 
erforderlichen verfassungsmäßigen, gesetzgeberischen, admi
nistrativen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in 
der Erklärung enthaltenen Grundsätze zu fördern und zu ver
wirklichen; 

4. appelliert an die Staaten, nach Bedarf bilaterale und 
multilaterale Anstrengungen zu unternehmen, um die Rechte 
von Angehörigen nationaler oder ethnischer, religiöser und 
sprachlicher Minderheiten in ihren Ländern im Einklang mit 
der Erklärung zu schülzen; 

5. erkennt an, daß die Achtung vor den Menschenrechten 
und die Förderung von Verständigung und Toleranz durch die 
Regierungen sowie zwischen den Minderheiten für den Schutz 
und die Förderung der Rechte der Angehörigen von Min
derheiten von zentraler Bedeutung sind; 

6. fordert den Generalsekretär auf, interessierten Regie
rungen auf Antrag die Dienste qualifizierter Sachverständiger 
für Minderheitenfragen, namentlich die Verhütung und Bei
legung von Streitigkeiten, zur Verfügung zu stellen, damit 
diese ihnen in Situationen behilflich sind, die bereits bestehen 
oder sich entwickeln könnten und in denen es um Minderhei
ten geht; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Zuge der Durch
f'librung dieser Resolution im Rahmen der vorhandenen Mittel 
Human- und Finanzressourcen für solche Beratenden Dienste 
und technische Hilfe des Sekretariats-Zentrums für Men
schenrechte bereitzustellen; 

8. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte auf, im Ralunen seines Mandats die 
Verwirklichung der Erklärung zu fördern und zu diesem 
Zweck auch weiterhin einen Dialog mit den interessierten 
Regierungen zu führen; 

9. legt allen Vertragsorganen sowie den Sonderbeauf
tragten, Sonderberichterstattern und Arbeitsgruppen der 
Menschenrechtskommission und der Unterkommission für die 
Verhütung von Diskriminierung und den Schutz von Min
derheiten eindringlich nahe, der Fördernng und dem Schutz 
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der Rechte der Angehörigen VOll Minderheiten im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandats gebührende Beachtung zu schenken; 

10. bittet die Staaten, die interessierten zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen, die Sonderbeauf
tragten, die Sonderberichterstatter und die Arbeitsgruppen der 
Menschenrechtskommission, auch weiter nach Bedarf darüber 
zu berichten, wie sie die Erklärung fördern und verwirklichen; 

11. bittet den Generalsekretär, auch weiterhin Informatio
nen über die Erklärung und die Förderung des Verständnisses 
derselben zu verbreiten, namentlich durch Aktivitäten im 
Rahmen der Dekade der Vereinten Nationen für Menschen
rechtserziehung; 

12. fordert die Staaten und den Generalsekretär auf, der 
Erklärung in ihren jeweiligen Ausbildungsprogrammen für 
Amtsträger gebührend Rechnung zu tragen; 

13. ermutigt die zwischenstaatlichen und die nicht
staatlichen Organisationen, auch weiterhin zur Förderung und 
zum Schutz der Rechte von Angehörigen nationaler oder 
ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten bei
zutragen; 

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversanunlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Men
schenrechtsfragen" Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution zu erstatten. 

99. Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

50/181. Menschenrechte in der Rechtspflege 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/137 vom 20. De
zember 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
1995/41 der Menschenrechtskommission vom 3. März 1995 
über die Menschenrechte in der Rechtspflege, insbesondere 
von Kindern und Jugendlichen in Haft", 

eingedenk der in den Artikeln 3, 5, 9, 10 und 11 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' verankerten 
Grundsätze sowie der einschlägigen Bestimmungen des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
und der dazugehörigen Fakultativprotokolle173

, insbesondere 
des Artikels 6 des Paktes, in dem es ausdrücklich heißt, daß 
niemand willkürlich seines Lebens beraubt werden darf und 
daß wegen strafbarer Handlungen, die von Jugendlichen unter 
achtzehn Jahren begangen worden sind, die Todesstrafe nicht 
verhängt werden darf, 

sowie eingedenk der in der Konvention gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafem , im Internationalen Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung' und 
in der Konvention über die Rechte des Kindes" verankerten 
einschlägigen Grundsätze, 
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in Anbetracht der Konvention zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau", insbesondere der Verpflich
tung der Staaten, Männer und Frauen in allen Phasen von 
Gerichts- und Strafverfahren gleich zu behandeln, 

unter Hinweis auf die zahlreichen internationalen Normen 
im Bereich der Rechtspflege, 

in Anbetracht dessen, daß die Rechtsstaatlichkeit und eine 
korrekte Rechtspflege wichtige Elemente einer bestandfahigen 
Wirtschafts- und Sozialentwicklung sind und bei der För
derung und dem Schutz der Menschenrechte eine Schlüssel
rolle einnehmen, 

mit Genugtuung über die wichtige Arbeit, welche die 
Menschenrechtskommission und die Unterkommission für die 
Verhütung von Diskriminierung nnd den Schutz von Min
derheiten auf dem Gebiet der Menschenrechte in der Rechts
pflege geleistet haben, insbesondere in bezug auf die Un
abhängigkeit der Justiz, die Unabhängigkeit von Richtern und 
Anwälten, das Recht auf ein faires Verfahren, die Anordnung 
eines Haftprüfungstermins, die Menschenrechte und Not
standssituationen, die Frage willkürlicher Inhaftnahme, die 
Menschenrechte von inhaftierten Jugendlichen, die Privatisie
rung von Haftanstalten und die Frage der Straffreiheit von 
Personen, die Menschenrechtsverietzungen begehen, 

sowie mit Genugtuung über die Resolution 1995/36 der 
Menschenrechtskommission vom 3. März 1995 über die 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz, der Ge
schworenen und der Beisitzer sowie die Unabhängigkeit der 
Anwälte", 

ferner mit Genugtuung über die wichtige Arbeit, die die 
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
auf dem Gebiet der Menschenrechte in der Rechtspflege 
geleistet hat, wie unter anderem aus der Resolution 1995/13 
des Wirtschafts- und Sozialrats über die Regeln und Normen 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege und der Resolution 1995/15 
über technische Zusammenarbeit und interregionale Beratende 
Dienste auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege vom 24. Juli 1995 hervorgeht, 

betonend, wie wichtig es ist, daß die Aktivitäten auf diesem 
Gebiet, die zur Zuständigkeit der Menschenrechtskommission 
gehören, und diejenigen, die zur Zuständigkeit der Kommis
sion für Verbrechensverhütung und Strafrechtsptlege gehören, 
koordiniert werden, 

feststellend, daß viele Menschenrechtsverletzungen in der 
Rechtspflege gezielt oder in erster Linie gegen Frauen ge
richtet sind und daß besondere Wachsamkeit notwendig ist, 
wenn diese Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt und 
angezeigt werden sollen, 

im Bewußtsein der besonderen Situation von Kindern und 
Jugendlichen in Haft und ihrer besonderen Bedürfnisse 
während der Zeit der Freiheitsentziehung sowie insbesondere 
im Bewußtsein dessen, daß sie verschiedenen Formen des 
Mißbrauchs, der Ungerechtigkeit und der Erniedrigung 
ausgesetzt sind, 

1. erklärt erneut, daß es wichtig ist, daß ane die Men
schenrechte in der Rechtspflege betreffenden Normen der 
Vereinten Nationen voll und wirksam angewandt werden; 

2. erkennt an, daß die Rechtspflege, namentlich der 
Rechtsvollzug und die Anklagebehörden sowie insbesondere 
eine unabhängige Justiz und Anwaltschaft, in voller Überein
stimmung mit den anwendbaren Normen in den interna
tionalen Menschenrechtsurkunden für die umfassende und 
nichtdisktiminierende Verwirklichung der Menschenrechte 
von grundlegender Bedentung und für Demoktatisierungs
prozesse und eine bestandfähige Entwicklung unerläßlich sind; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten abermals auf, alles zu tun, 
um für wirksame Mechanismen und Verfahren auf dem Gebiet 
der Gesetzgebung und auf anderen Gebieten sowie für aus
reichende Finanzmittel zu sorgen, damit die volle Anwendung 
dieser Normen gewährleistet ist; 

4. appelliert an die Regierungen, die Rechtspflege als 
festen Bestandteil des Entwicklungsprozesses in ihre na
tionalen Entwicklungspläne einzubeziehen und im Hinblick 
auf die Förderung und den Schutz der Menschenrechte 
ausreichende Ressourcen für die Gewährung von Rechts
beratungsdiensten zur Verfügung zu stellen; 

5. bittet die Regierungen, allen Richtern, Anwälten, 
Staatsanwälten, Sozialarbeitern und anderen betroffenen 
Berufsgruppen, namentlich Polizei- und Einwanderungs
beamten, eine Fortbildung auf dem Gebiet der Menschenrechte 
in der Rechtspflege, einschließlich der Jugendrechtspflege, 
angedeihen zu lassen; 

6. ermutigt die Staaten, von der technischen Hilfe 
Gebrauch zu machen, die von den Programmen der Vereinten 
Nationen für Beratende Dienste und technische Hilfe angebo
ten wird, um ihre einzelstaatlichen Kapazitäten und ihre 
Infrastruktnr auf dem Gebiet der Rechtspflege zu stärken; 

7. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, 
Ersuchen von Staaten um Hilfe auf dem Gebiet der Rechts
pflege wohlwollend zu prüfen und die systemweite Koor
dinierung auf diesem Gebiet zu stärken, insbesondere zwi
schen dem Programm für Beratende Dienste und technische 
Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte sowie den tech
nischen Kooperations- und Beratungsdiensten des Programms 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und der Strafrechtsptlege; 

8. bittet die internationale Gemeinschaft, auf Ersuchen 
um finanzielle und technische Hilfe zur Verbesserung und 
Stärkung der Rechtspflege wohl wollend zu reagieren, um die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte in der ReChts
pflege zu gewährleisten; 

9. fordert die Sonderberichterstatter, Sonderbeauftragten 
und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission auf, 
Fragen im Zusammenhang mit dem wirksamen Schutz der 
Menschenrechte in der Rechtspflege auch weiterhin besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und nach Bedarf konktete 
diesbezügliche Empfehlungen zu unterbreiten, namentlich 
Vorschläge für konktete Maßnahmen im Rahmen der Beraten
den Dienste und der technischen Hilfe; 
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10. anerkennt die wichtige Rolle der Regionalkommissio
nen, Sonderorganisationen und Institute der Vereinten Natio
nen auf dem Gebiet der Menschenrechte und der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege sowie der anderen Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen und der zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, einschließlich 
der einzelstaatlichen Berufsverbände, die sich mit der För
derung der Normen der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet 
befassen; 

11. bittet die Menschenrechtskommission und die Kom
mission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, ihre 
Aktivitäten auf dem Gebiet der Rechtspflege eng miteinander 
abzustimmen; 

12. beschließt, die Frage der Menschenrechte in der 
Rechtspflege auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

99. Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

50/182. Menschenrechte lind Massenabwanderungen 

Die Generalversammlung, 

zutiefst beunruhigt darüber, daß· es in vielen Regionen der 
Welt in immer größerem Maßstab und Umfang zur Abwan
derung von Flüchtlingen und zur Vertreibung von Bevölke
rungsgruppen kommt, und zutiefst beunruhigt über das 
menschliche Leid von Millionen von Flüchtlingen und Ver
triebenen, 

unter HinweL, auf ihre früheren einschlägigen Resolutionen 
sowie auf die Resolutionen der Menschenrechtskommission, 
insbesondere deren Resolution 1995/88 vom 8. März 1995", 
und auf die Schlußfolgerungen der Weltkonferenz über 
MenSChenrechte', in denen festgestellt wurde, daß schwere 
Menschenrechtsverletzungen, namentlich in bewaffneten Kon
flikten, zu den vielfaltigen und komplexen Faktoren gehören, 
die zur Vertreibung von Menschen führen und darl die interna
tionale Gemeinschafr eines umfassenden Konzepts bedarf, um 
sich mit den tieferen Ursachen und den Auswirkungen der 
Flüchtlings- und anderen Vertriebenenströme sowie mit der 
Verstärkung der Mechanismen zur Vorbereitung auf Notsitua
tionen und zu deren Bewältigung auseinanderzusetzen, 

im Bewußtsein dessen, daß der Massenabwanderung von 
Bevölkerungsgruppen vielfaltige und komplexe Ursachen 
zugrundeliegen, wie beispielsweise Menschenrechtsverlet
zungen, politische, ethnische und wirtschaftliche Konflikte, 
Hungersnot, Unsicherheit, Gewalt, Armut und Umweltzer
störung, was bedeutet, daß zur Errichtung eines Frühwarn
systems ein sektOfÜbergreifender und multidisziplinärer Ansatz 
erforderlich ist, 

feststellend, daß der Generalsekretär in seinem Bericht 
"Agenda für den Frieden"!74 den Schutz der Menschenrechte 
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und die Förderung des wirtschaftlichen Wohlergehens als 
wichtige Elemente des Friedens, der Sicherheit und der 
Entwicklung bezeichnet, 

sowie fes/stellend, daß die interinstitutionellen Konsultatio
nen über die Frühwarnung im Hinblick auf neue massive 
Flüchtlings- und Vertriebenenströme weitergehen, 

in Anerkennung dessen, daß sich das System zum Schutz 
der Menschenrechte und die humanitären Maßnahmen in 
wichtigen Bereichen ergänzen und daß die humanitären 
Organisationen einen bedeutsamen Beitrag zur Verwirklichung 
der Menschenrechte leisten, 

unter Hervorhebung der Notwendigkeit einer verstärkten 
internationalen Zusammenarbeit zur Verhütung neuer massiver 
Flüchtlingsströme bei gleichzeitiger Schaffung dauerhafter 
Lösungen für die derzeitigen Flüchtlingssituationen, 

in der Erwägung daß die Mechanismen der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte, insbesondere 
diejenigen der Menschenrechtskommission und der Vertrags
organe auf dem Gebiet der Menschenrechte, über beträchtliche 
Kapazitäten zur Bekämpfung von Menschenrechtsverlet
zungen verfügen, die Wanderbewegungen von Flüchtlingen 
und Vertriebenen auslösen oder eine dauerhafte Lösung ihrer 
schwierigen Situation verhindern, 

sowie in der Erwägung, daß Frauen und Kinder etwa 
80 Prozent der meisten Flüchtlingsgruppen ausmachen und 
daß Frauen und Mädchen unter solchen Umständen zusätzlich 
zu den Problemen und Bedürfnissen, die sie mit allen Flücht
lingen gemein haben, für Diskriminierung, Gewalt und Aus
beutung aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit anfallig sind, 

erneut erklärend, daß Entwicldungs- und Wiederaufbau
hilfe bei der Bekämpfung bestimmter Ursachen von Massen
abwanderungen sowie im Zusammenhang mit der Aus
arbeitung von vorbeugenden Strategien unverzichtbar ist, 

mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Hohe 
Kommissarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge nach wie 
vor unternin1ßlt, um den Bedarf der Flüchtlinge und anderen 
weltweit unter der Obhut ihres Amtes stehenden Personen an 
Schutz und Hilfe zu decken, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs l7S

; 

2, weist mit Genugtuung darauf hin, daß sie sich in ihrer 
Resolution 41nO vom 3. Dezember 1986 die Aufforderung an 
ane Staalen zu eigen gemacht hat, die Menschenrechte und 
Grundfrefueiten zu fördern und davon Abstand zu nehmen, sie 
einzelnen Gliedern ihrer Bevölkerung aufgrund ihrer Staats
angehörigkeit, ethnischen Zugehörigkeit, Rasse, Religion oder 
Sprache vorzuenthalten; 

3. mißbilligt auf das entschiedenste ethnische Intoleranz 
und andere Formen der Intoleranz als eine der Hauptursachen 
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